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Information über den Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken und den wichtigsten nachteiligen 

Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in der Finanzportfolioverwaltung gemäß 

Offenlegungsverordnung  
 

 Stand: 01. Oktober 2024 

I. Unsere Nachhaltigkeitsstrategie  

Nachhaltigkeit gehört seit jeher zur DNA der Genossenschaftsbanken. Aus diesem Grunde folgen wir dem 

Nachhaltigkeitsleitbild der genossenschaftlichen FinanzGruppe, welches Sie unter https://volksbank-

kurpfalz.de/nachhaltigkeitsleitbild abrufen können. 

 

Auch wir wollen als Bank Verantwortung übernehmen, den Wandel zu einer nachhaltigen  

Wirtschaft mitzugestalten, indem wir unseren Beitrag zur Erreichung des Klimaschutzes und der  

UN-Nachhaltigkeitsziele verstärken. 

 

Wir bekennen uns daher zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development  

Goals – „SDGs“) der Vereinten Nationen und des Pariser Klimaschutzabkommens.  

 

Wir wollen unserer Verantwortung auch im Wertpapierdienstleistungsgeschäft gerecht werden und haben zu 

diesem Zweck Strategien zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken für unsere  

Kunden einerseits, aber auch in Bezug auf die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf  

Nachhaltigkeitsfaktoren der Investitionsentscheidungen im Rahmen der nachhaltigen 

Finanzportfolioverwaltung definiert.  

 

Diese Strategien legen wir nachfolgend offen, um hiermit gleichzeitig die Anforderungen der  

Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzsektor (Verordnung  

EU 2019/2088 – kurz „Offenlegungsverordnung“) zu erfüllen.  

 

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich ausschließlich auf die Finanzportfolioverwaltung, wie sie in 

der Offenlegungsverordnung definiert wird.  

Im Speziellen beziehen sich die folgenden Ausführungen auf die nachhaltigen Strategien der Kurpfalz 

Vermögensverwaltung (Kurpfalz Nachhaltig: Defensiv, Kurpfalz Nachhaltig: Ausgewogen und Kurpfalz 

Nachhaltig: Offensiv). Die klassischen Strategien der Kurpfalz Vermögensverwaltung (Kurpfalz 

Vermögensverwaltung: Defensiv, Kurpfalz Vermögensverwaltung: Ausgewogen und Kurpfalz 

Vermögensverwaltung: Offensiv) berücksichtigen keine negativen Auswirkungen von 

Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in der Finanzportfolioverwaltung. 

II. Unsere Strategie zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken 

Nachhaltigkeitsrisiken umschreiben Ereignisse oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales oder 

Unternehmensführung (häufig auch als „ESG-Risiken“ bezeichnet, entsprechend den englischsprachigen 

Bezeichnungen Environmental, Social, Governance), deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche 

negative Auswirkungen auf den Wert einer Geldanlage haben könnte. 

 

Im Rahmen unserer Strategie beziehen wir Nachhaltigkeitsrisiken bei unseren Investitions- 

entscheidungsprozessen im Rahmen der nachhaltigen Finanzportfolioverwaltung auf verschiedene Weise ein. 

 

https://volksbank-kurpfalz.de/nachhaltigkeitsleitbild
https://volksbank-kurpfalz.de/nachhaltigkeitsleitbild
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1. Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken auf Unternehmensebene 

 

a) Produktauswahl 

 

Einen zentralen Aspekt der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken durch die Volksbank Kurpfalz eG 

bildet die der jeweiligen Portfolioverwaltungstätigkeit vorgelagerte Produktauswahl. Im Rahmen eines 

etablierten Produktauswahlprozesses wird unter Berücksichtigung konkreter Produkteigenschaften 

entschieden, welche Produkte in das Anlageuniversum der Volksbank Kurpfalz eG für die nachhaltige 

Finanzportfolioverwaltung aufgenommen werden. Auf diese Weise trägt der Produktauswahlprozess 

maßgeblich dazu bei, dass nur Produkte in das Anlageuniversum aufgenommen werden, die keine 

unangemessen hohen Nachhaltigkeitsrisiken aufweisen.  

 

 

b) Schulungs- und Weiterbildungskonzept 

 

Zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken im Rahmen der nachhaltigen Finanzportfolioverwaltung der 

Volksbank Kurpfalz eG tragen zudem regelmäßige Schulungen und Weiterbildungen der Mitarbeiter in der 

Finanzportfolioverwaltung bei. Das umfassende Schulungs- und Weiterbildungskonzept der Volksbank 

Kurpfalz eG befähigt diese Mitarbeiter das Anlageuniversum sowie die jeweiligen Anlagestrategien und -

produkte zu verstehen und umfassend beurteilen zu können.  

 

 

c) Kooperation mit Produktlieferanten  

 

Im Rahmen des den Investitionsentscheidungen der Volksbank Kurpfalz eG vorgelagerten 

Produktauswahlprozesses findet eine enge Kooperation mit den jeweiligen Produktlieferanten statt. Sowohl 

die Produktlieferanten der genossenschaftlichen FinanzGruppe als auch die Produktlieferanten anderer 

Institute bzw. Gesellschaften, von denen wir unsere Finanzprodukte beziehen, berücksichtigen ihrerseits 

Nachhaltigkeitsrisiken im Rahmen ihrer Investitionsentscheidungsprozesse. Relevante Nachhaltigkeitsrisiken 

werden bei der Risikoklassifizierung der Investitionen berücksichtigt (mögliche Erhöhung des Markt- und 

Kontrahentenrisiko). 

 

d) Unsere Anlagestrategien 

 

Unsere Anlagestrategien, die bei den Investitionsentscheidungsprozessen der Volksbank Kurpfalz e im 

Rahmen der nachhaltigen Finanzportfolioverwaltung zum Tragen kommen, sind darauf ausgelegt, 

unangemessen hohe Nachhaltigkeitsrisiken zu vermeiden. 

 

Soweit im Rahmen der nachhaltigen Finanzportfolioverwaltung der Volksbank Kurpfalz eG Anlagestrategien 

eingesetzt werden, die ökologische oder soziale Merkmale (oder eine Kombination davon) bewerben und die 

Erfüllung dieser Merkmale bezwecken (verwaltete Portfolien im Sinne des Artikel 8 der 

Offenlegungsverordnung), oder die nachhaltige Investitionen anstreben, d.h. das Ziel verfolgen, mit Blick auf 

Umweltaspekte und/oder soziale Aspekte nachvollziehbare Wirkungen zu erreichen (verwaltete Portfolien im 

Sinne des Artikel 9 der Offenlegungsverordnung), berücksichtigt die Volksbank Kurpfalz eG 

Nachhaltigkeitsrisiken durch die spezifisch nachhaltige Ausrichtung der betreffenden Anlagestrategien und 

deren Umsetzung in den verwalteten Portfolien. 
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e) Unser Auslagerungsmanagement 

 

Im Rahmen der nachhaltigen Finanzportfolioverwaltung nimmt die Volksbank Kurpfalz eG die Unterstützung 

von externen Dritten in Anspruch. Die entsprechende Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken durch den 

externen Dritten wird jeweils vertraglich vereinbart und von der Volksbank Kurpfalz eG nachgehalten. 

 

f) Überwachung der organisatorischen Vorkehrungen 

 

Die Einhaltung dieser organisatorischen Vorkehrungen wird von unabhängigen Stellen unseres Hauses 

(Compliance und Interne Revision) sowie unserer externen Revision regelmäßig bzw. anlassbezogen 

überwacht bzw. überprüft. 

 

So ist sichergestellt, dass Nachhaltigkeitsrisiken bei Investitionsentscheidungsprozessen im Rahmen der 

nachhaltigen Finanzportfolioverwaltung berücksichtigt werden. 

 

2. Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken auf Produktebene 

 

Wir haben uns entschieden, keine Finanzprodukte mit unangemessen hohen Nachhaltigkeitsrisiken in der 

nachhaltigen Finanzportfolioverwaltung anzubieten. Dies betrifft folgende Strategien der Kurpfalz 

Vermögensverwaltung: 

• Kurpfalz Nachhaltig: Defensiv 

• Kurpfalz Nachhaltig: Ausgewogen 

• Kurpfalz Nachhaltig: Offensiv 

a) Anwendung von Ausschlusskriterien 

Bei der Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken im Rahmen der nachhaltigen Finanzportfolioverwaltung 

durch uns ist für eine Vielzahl von Finanzprodukten zudem die Anwendung sog. Mindestausschlüsse auf Basis 

eines abgestimmten Branchenstandards von wesentlicher Bedeutung. Das bedeutet, dass einzelne 

Finanzprodukte bestimmte nicht hinreichend nachhaltige Titel nicht oder nur bis zu einer festgelegten Grenze 

enthalten dürfen. Hierdurch wird erreicht, dass diese Finanzprodukte nicht hinreichend nachhaltige 

Tätigkeiten nur zu einem geringen Teil (mit-)finanzieren. So werden Nachhaltigkeitsrisiken weiter minimiert. 

 

Die Liste mit den Mindestausschlüssen gemäß Verbändekonzept finden Sie in Anhang I zu diesem Dokument. 

b) Unsere Anlagestrategien 

Unsere Anlagestrategien, die bei den Investitionsentscheidungsprozessen der Volksbank Kurpfalz eG im 

Rahmen der nachhaltigen Finanzportfolioverwaltung zum Tragen kommen, sind darauf ausgelegt, 

unangemessen hohe Nachhaltigkeitsrisiken zu vermeiden. 

 

Soweit im Rahmen der nachhaltigen Finanzportfolioverwaltung der Volksbank Kurpfalz eG Anlagestrategien 

eingesetzt werden, die ökologische oder soziale Merkmale (oder eine Kombination davon) bewerben und die 

Erfüllung dieser Merkmale bezwecken (verwaltete Portfolien im Sinne des Artikel 8 der 

Offenlegungsverordnung), oder die nachhaltige Investitionen anstreben, d.h. das Ziel verfolgen, mit Blick auf 

Umweltaspekte und/oder soziale Aspekte nachvollziehbare Wirkungen zu erreichen (verwaltete Portfolien im 
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Sinne des Artikel 9 der Offenlegungsverordnung), berücksichtigt die Volksbank Kurpfalz eG 

Nachhaltigkeitsrisiken auch durch die spezifisch nachhaltige Ausrichtung der betreffenden Anlagestrategien 

und deren Umsetzung in den verwalteten Portfolien. 

 

Für Anlagestrategien im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungsverordnung gilt Folgendes: Der Grundsatz 

„Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen der jeweiligen Anlagestrategie 

zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil der jeweiligen Anlagestrategie zugrunde 

liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für öko-logisch nachhaltige 

Wirtschaftsaktivitäten. 

 

Informationen über die jeweiligen ökologischen oder sozialen Merkmale sind im Anhang II zu diesem 

Dokument enthalten. 

c) Unser Auslagerungsmanagement 

Im Rahmen der nachhaltigen Finanzportfolioverwaltung nimmt die Volksbank Kurpfalz eG die Unterstützung 

von externen Dritten in Anspruch. Die entsprechende Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken durch den 

externen Dritten wird jeweils vertraglich vereinbart und von der Volksbank Kurpfalz eG nachgehalten. 

d) Bewertung der zu erwartenden Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite 

Das Eintreten eines Nachhaltigkeitsrisikos kann wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert einer 

Investition und damit auch auf die Rendite der Anlagestrategien, die die Volksbank Kurpfalz eG im Rahmen 

der nachhaltigen Finanzportfolioverwaltung zur Verfügung stellt, haben. 

 

Sowohl die Produktlieferanten der genossenschaftlichen FinanzGruppe als auch die Produktlieferanten 

anderer Institute bzw. Gesellschaften, von denen wir unsere Finanzprodukte beziehen, berücksichtigen 

ihrerseits Nachhaltigkeitsrisiken im Rahmen ihrer Investitionsentscheidungsprozesse. Relevante 

Nachhaltigkeitsrisiken werden bei der Risikoklassifizierung der Investitionen berücksichtigt (mögliche 

Erhöhung des Markt- und Kontrahentenrisiko).  

 

III. Information zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Artikel 7 OffenlegungsVO 

Nachhaltigkeitsfaktoren umschreiben Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der 

Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Das Investment in ein Finanzprodukt 

kann je nach zugrundeliegendem Basiswert (beispielsweise der Beteiligung an oder der Investition in ein 

Unternehmen über Aktien oder Anleihen) zu negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen führen, etwa wenn 

dieses Unternehmen Umweltstandards oder Menschenrechte auf schwerwiegende Weise verletzt.  
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IV. Berücksichtigung in der Vergütungspolitik 

Wir bereiten uns aktuell auch auf die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken im Rahmen unserer 

Vergütungspolitik vor.  

V. TaxonomieVO 

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für 

ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 
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Anhang I 

 

 

Mindestausschlüsse1  

 

Unternehmen: 

• Rüstungsgüter >10%2 (geächtete Waffen >0%)3 

• Tabakproduktion >5% 

• Kohle >30%2 

• Schwere Verstöße gegen UN Global Compact (ohne positive Perspektive): 

▪ Schutz der internationalen Menschenrechte 

▪ Keine Mitschuld an Menschenrechtsverletzungen 

▪ Wahrung der Vereinigungsfreiheit und des Rechts auf Kollektivverhandlungen 

▪ Beseitigung von Zwangsarbeit 

▪ Abschaffung der Kinderarbeit 

▪ Beseitigung von Diskriminierung bei Anstellung und Erwerbstätigkeit 

▪ Vorsorgeprinzip im Umgang mit Umweltproblemen 

▪ Förderung größeren Umweltbewusstseins 

▪ Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien 

▪ Eintreten gegen alle Arten von Korruption 

 

Staatsemittenten: 

• Schwerwiegende Verstöße gegen Demokratie- und Menschenrechte4  

 
1 Relevant sowohl für Einzelwerte als auch Werte in einem Portfolio/Korb (Aktien/Anleihen).  
2 Umsatz aus Herstellung und/oder Vertrieb.  
3 Waffen nach dem Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung und der 

Weitergabe von Antipersonenminen und über deren Vernichtung („Ottawa-Konvention“), dem 

Übereinkommen über das Verbot von Streumunition (“Oslo-Konvention“) sowie B- und C-Waffen nach den 

jeweiligen UN-Konventionen (UN BWC und UN CWC). 
4 Auf Grundlage der Einstufung als „not free“ nach dem Freedom House Index 

(https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores) oder gleichwertiger ESG-Ratings (extern 

bzw. intern). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores
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Anhang II 
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Mit Nachhaltigkeits- 

indikatoren wird 

gemessen, inwieweit 

die mit dem 

Finanzprodukt 

beworbenen 

ökologischen oder 

sozialen Merkmale 

erreicht werden. 

 
Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 

Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten 

 

 

Eine nachhaltige 

Investition ist eine 

Investition in eine 

Wirtschaftstätigkeit, 

die zur Erreichung 

eines Umweltziels 

oder sozialen Ziels 

beiträgt, 

vorausgesetzt, dass 

diese Investition keine 

Umweltziele oder 

sozialen Ziele 

erheblich 

beeinträchtigt und die 

Unternehmen, in die 

investiert wird, 

Verfahrensweisen 

einer guten 

Unternehmensführung 

auf 

 Name des Produkts:  

Strategien der Kurpfalz Vermögensverwaltung: 

• Kurpfalz Nachhaltig: Defensiv 

• Kurpfalz Nachhaltig: Ausgewogen 

• Kurpfalz Nachhaltig: Offensiv 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 

529900HVLAH6NDAKYH16 

 Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

   ☐ Ja   ☒ Nein 

 ☐ Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit einem 

Umweltziel getätigt:  % 

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-

Taxonomie als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-

Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit einem 

sozialen Ziel getätigt:  % 

☒ Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben und obwohl 

keine nachhaltigen Investitionen 

angestrebt werden, enthält es einen 

Mindestanteil von 3 % an nachhaltigen 

Investitionen 

☐ mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- 

Taxonomie als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

☒ mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- 

Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

☒ mit einem sozialen Ziel 

 

☐ Es werden damit 

ökologische/soziale Merkmale 

beworben, aber keine nachhaltigen 

Investitionen getätigt. 
 

 

 

 

 

 

 

Die EU-Taxonomie ist 

ein 

Klassifikationssystem, 

das in der Verordnung 

(EU) 2020/852 

festgelegt ist und ein 

Verzeichnis von 

ökologisch 

nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkeiten 

enthält. In dieser 

Verordnung ist kein 

Verzeichnis der sozial 

nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkeiten 

festgelegt. 

Nachhaltige 

Investitionen mit 

einem Umweltziel 

könnten taxonomie-

konform sein oder 

nicht. 

 

 

  
Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben?  

Im Rahmen der Investitionsentscheidungen für die o. g. Anlagestrategien investiert die Volksbank 

Kurpfalz eG in Anteile von offenen Investmentvermögen im Sinne des § 1 Absatz 4 

Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) (im Folgenden: Investmentfonds oder Fonds), die unter nachhaltigen 

Gesichtspunkten ausgewählt wurden. Unter Nachhaltigkeit versteht man ökologische (Environment – E) 

und soziale (Social – S) Kriterien sowie gute Unternehmens- und Staatsführung (Governance – G). 
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Die Bank verfolgt dabei einen gesamthaften ESG-Ansatz, bei dem die nachhaltige Ausrichtung der 

jeweiligen Anlagestrategie durch die Berücksichtigung verschiedener Nachhaltigkeitsfaktoren 

gewährleistet werden soll. Nachhaltigkeitsfaktoren sind dabei unter anderem Umwelt-, Sozial- und 

Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und 

Bestechung. Für die jeweilige Anlagestrategie werden Investmentfonds ausgewählt, die bei der 

Berücksichtigung ökologischer und sozialer Merkmale in Vermögensgegenstände von Emittenten 

investieren, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. 

Darüber hinaus gelten nachhaltige Mindestausschlusskriterien. 

Es wurde kein Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob die nachhaltige Anlagestrategie auf die 

beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist.  

 

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der 

einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 

Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Die Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale der im Rahmen der nachhaltigen 

Anlagestrategie eingesetzten Fonds wird anhand von Nachhaltigkeitsindikatoren gemessen. 

Die Nachhaltigkeitsindikatoren dieser Fonds sind: 

 

1. Ausschlusskriterien 

Von der Bank werden für die investierten Fonds Ausschlusskriterien festgelegt. Beispielsweise 

werden Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen ausgeschlossen, welche 

an der Produktion und Weitergabe von Landminen, Streubomben und Nuklearwaffen beteiligt 

sind. Weiterhin werden beispielsweise Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten 

ausgeschlossen, in welchen schwerwiegende Verstöße gegen Demokratie- und 

Menschenrechte herrschen. Im Abschnitt „Welche Anlagestrategie wird mit diesem 

Finanzprodukt verfolgt?“ sind die Ausschlusskriterien detailliert genannt. 

2. Positivkriterien 

Berücksichtigung anerkannter Branchenstandards 

Die Bank investiert ausschließlich in Fonds von Anbietern, die einen anerkannten 

Branchenstandard für verantwortungsvolle Investments verfolgen. Unter anderem sind das 

die Prinzipien für verantwortliches Investieren der Vereinten Nationen (UN PRI). 

Anteil der Investitionen in Zielfonds, die als Art. 8 und 9 (SFDR) klassifiziert sind 

Die Bank investiert mindestens 80 % des Portfolios in Fonds, die nach SFDR in Art. 8 oder Art. 

9 klassifiziert sind.  

Fonds die nach „Artikel 8“ eingestuft werden, sind Finanzprodukte die 

Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen bzw. mit diesen beworben werden. Häufig werden diese 

auch als „hellgrün“ oder auch als „ESG-Produkte“ bezeichnet. 

Fonds klassifiziert nach „Artikel 9“, sind Finanzprodukte mit denen „eine nachhaltige 

Investition angestrebt“ wird. Diese Fonds streben eine Nachhaltigkeitswirkung an oder haben 

sich zu einem konkreten, nachhaltigkeitsbezogenen Anlageziel verpflichtet. Sie werden häufig 

auch als „dunkelgrün“ oder teilweise „Impact-Fonds“ bezeichnet. 
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 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu 

diesen Zielen bei?  

Mit den Anlagestrategien werden nachhaltige Investitionen angestrebt, indem in Investmentanteile 

investiert wird, die wiederum nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 Ziff. 17 

Offenlegungsverordnung tätigen. Die Beurteilung erfolgt auf Basis von Daten externer Anbieter, die 

den Anteil an nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 Ziff. 17 Offenlegungsverordnung ausweisen.  

Die Bank nutzt dabei die Daten der Deutsche WertpapierService Bank AG (dwpbank), welche die 

Daten von den Fondsanbietern erhält. Nachhaltige Investitionen sind gemäß Artikel 2 Ziff. 17 der 

Offenlegungsverordnung Investitionen in wirtschaftliche Tätigkeiten, die zur Erreichung eines 

Umwelt- oder Sozialziels beitragen. 

 

Das Portfolio investiert u.a. in die Fonds, die einen positiven Beitrag zu den UN-Nachhaltigkeitszielen 

(„UN Sustainable Development Goals“ oder „SDGs“) leisten. Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung 

sollen z.B. Armut und Hunger beenden und Ungleichheiten bekämpfen, Geschlechtergerechtigkeit 

für alle sichern, Klimawandel bekämpfen, natürliche Lebensgrundlagen bewahren und nachhaltig 

nutzen Menschenrechte schützen. 

 

Die Investitionen können potenziell auch solche sein, die als Investitionen in ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten im Sinne des Artikel 3 der Taxonomie-Verordnung zur Erreichung der 

Umweltziele gemäß Artikel 9 Taxonomie-Verordnung beitragen könnten. 

 

Derzeit ist es der Bank nicht möglich, aussagekräftige, aktuelle und überprüfbare Daten zu erheben, 

die es ermöglichen würden, zu bestimmen, ob es sich bei den Investitionen um Investitionen in 

ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung handelt. 

 

 

 

 

Vermeidung negativer Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 

Es sollen gezielt Fonds investiert werden, die einen negativen Einfluss auf die Umwelt, Sozial- 

und Arbeitnehmerbelange oder die Menschenrechte vermeiden (gem. PAI – Principal Adverse 

Impact). Im Speziellen Vermeidung negativer Auswirkungen bei Treibhausgasemissionen, 

Biodiversitätsschäden, Wasserverschmutzung, Abfälle sowie bei Menschen- & 

Arbeitsrechtsverletzungen. 

3. Anteil der nachhaltigen Investitionen an den ökologischen und/oder sozialen 

Merkmalen 

Ein Nachhaltigkeitsindikator der nachhaltigen Anlagestrategie ist auch deren Anteil an 

nachhaltigen Investitionen im Sinne des Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung. 

Hierbei handelt es sich um Investitionen in wirtschaftliche Tätigkeiten, die zur Erreichung eines 

Umwelt- oder Sozialziels beitragen.  

Ob eine wirtschaftliche Tätigkeit eines Unternehmens zur Erreichung eines Umwelt- oder 

Sozialziels beiträgt, kann durch die Zielfonds mit verschiedenen Methoden ermittelt werden.  

Entweder der Anteil wird auf Basis des Umsatzanteils von Produkten und Dienstleistungen in 

nachhaltigen Geschäftsfelder ermittelt, oder die ganze Investition in ein Unternehmen gilt als 

nachhaltig, wenn eine bestimmte Schwelle des Umsatzanteils von Produkten und 

Dienstleistungen nachhaltig ist. 

Für das Gesamtportfolio wird der Anteil der nachhaltigen Investitionen als gewichteter 

Durchschnitt der ausgewiesenen nachhaltigen Anteile der Zielfonds berechnet. 

 



 

Seite 11 

 

 

 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 

nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Bei Investitionen in wirtschaftliche Tätigkeiten, die zu Umwelt- und/oder Sozialzielen beitragen, ist 

zu vermeiden, dass diese Ziele erheblich beeinträchtigt werden. 

Hierzu werden die wirtschaftlichen Tätigkeiten der Emittenten, in deren Vermögensgegenstände 

investiert wird, anhand bestimmter Indikatoren durch die Fondsanbieter überprüft. Auf Basis dieser 

Indikatoren erfolgt eine Analyse, ob durch Investitionen in Emittenten wesentliche nachteilige 

Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren („PrincipalAdverse Impact“ oder „PAI“) entstehen 

können. Beim Erwerb von Investmentanteilen werden die PAI berücksichtigt. Des Weiteren werden, 

sofern schwerwiegende Verstöße in Bezug auf die Kategorien der PAI festgestellt werden, die 

Investmentanteile nicht erworben. 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 

berücksichtigt? 

Beim Erwerb von Investmentanteilen werden auch nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 

durch diese Investitionen („PrincipalAdverse Impact“ oder „PAI“) berücksichtigt. Indikatoren, anhand 

derer nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren durch Investitionen in Unternehmen 

ermittelt werden, ergeben sich aus den folgenden Kategorien: Treibhausgasemissionen, Biodiversität, 

Wasser, Abfälle sowie Soziale Themen und Arbeitnehmerbelange. Der gewichtete Durchschnitt der 

Nachhaltigkeitsfaktoren für jede dieser fünf Kategorien soll im Gesamtportfolio größer 50 % sein. Die Bank 

nutzt dabei die Daten der Deutsche WertpapierService Bank AG (dwpbank), welche die Daten von den 

Fondsanbietern erhält. Bei Investitionen in Investmentanteile, die in Wertpapiere und 

Geldmarktinstrumente von Staaten investieren, werden Indikatoren in den Kategorien Umwelt und 

Soziale Themen berücksichtigt.  

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale 

Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte 

in Einklang? Nähere Angaben: 

Beim Erwerb von Investmentanteilen wird gewährleistet, dass der Anteil der nachhaltigen Investitionen 

den OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 

Wirtschaft und Menschenrechte entspricht. Im Rahmen des normbasierten Screenings wird es überprüft, 

ob das Investmentvermögen, in die Unternehmen investiert wird, gegen diese Normen verstoßen. 

 

 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach 

dem Taxonomie-konforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen 

dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem 

Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch 

nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts 

zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftsaktivitäten. 

 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich 

beeinträchtigen. 
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Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

☒ Ja, im Rahmen der nachhaltigen Anlagestrategie werden Fonds eingesetzt, die die wichtigsten 

nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei denjenigen Investitionen, die zur Erreichung 

der ökologischen und/oder sozialen Merkmale getätigt werden, berücksichtigt. 

Eine Beschreibung, wie die wichtigsten nachteilige Auswirkungen von Investitionen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt werden, ist im Abschnitt „Wie wurden die Indikatoren für 

nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“ zu finden. 

Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren sind auch im 

Jahresbericht im Anhang „Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der 

Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten 

Finanzprodukten“ verfügbar. Der Anhang wird Ihnen einmal jährlich nach Ablauf eines Kalenderjahres im 

Serviceportal der Kurpfalz Vermögensverwaltung zur Verfügung gestellt. 

  ☐ Nein 

 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Im Rahmen der Investitionsentscheidungen für die nachhaltige Anlagestrategie investiert die Bank in 

Anteile an Investmentfonds, die unter nachhaltigen Gesichtspunkten ausgewählt wurden. Unter 

Nachhaltigkeit versteht man ökologische (Environment – E) und soziale (Social – S) Kriterien sowie 

gute Unternehmens- und Staatsführung (Governance - G). Die Bank verfolgt dabei einen gesamthaften 

ESG-Ansatz, bei dem die nachhaltige Ausrichtung der nachhaltigen Anlagestrategie durch die 

Berücksichtigung verschiedener Nachhaltigkeitsfaktoren gewährleistet werden soll. 

Nachhaltigkeitsfaktoren sind dabei unter anderem Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die 

Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. 

Für den Erwerb der Fonds werden im Rahmen des systematischen Vergehens Ausschlusskriterien und 

Positivkriterien festgelegt. Diese Kriterien sind im Abschnitt „Welche Nachhaltigkeitsindikatoren 

werden zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch 

dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen?“ beschrieben. 

Beim Erwerb von Investmentanteilen werden auch nachteilige Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren durch diese Investitionen („PrincipalAdverse Impact“ oder „PAI“) 

berücksichtigt. Indikatoren, anhand derer nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 

durch Investitionen in Unternehmen ermittelt werden, ergeben sich aus den folgenden Kategorien: 

Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfälle sowie Soziale Themen und 

Arbeitnehmerbelange. Bei Investitionen in Investmentanteile, die in Wertpapiere und 

Geldmarktinstrumente von Staaten investieren, werden Indikatoren in den Kategorien Umwelt und 

Soziale Themen berücksichtigt. 

Mit der nachhaltigen Anlagestrategie werden darüber hinaus nachhaltige Investitionen angestrebt, 

indem in Investmentanteile investiert wird, die wiederum nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 

Ziff. 17 Offenlegungsverordnung tätigen. Nähere Informationen zu den Zielen dieser Investitionen 

werden im Abschnitt „Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 

Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen 

Zielen bei?“ erläutert. 

Die Anlagestrategie 

dient als Richtschnur 

für Investitionsent- 

scheidungen, wobei 

bestimmte Kriterien 

wie beispielsweise 

Investitionsziele oder 

Risikotoleranz 

berücksichtigt werden. 

Bei den wichtigsten 

nachteiligen Aus- 

wirkungen handelt es 

sich um die bedeu- 

tendsten nachteiligen 

Auswirkungen von 

Investitionsentschei- 

dungen auf Nach- 

haltigkeitsfaktoren in 

den Bereichen Umwelt, 

Soziales und 

Beschäftigung, Achtung 

der Menschenrechte 

und Bekämpfung von 

Korruption und 

Bestechung. 
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Für die nachhaltige Anlagestrategie können Investmentanteile aus den Anlageklassen Aktien, 

Anleihen, Geldmarktinstrumente, sowie Mischfonds erworben werden, die auf Basis der 

Nachhaltigkeitskennziffer und der Ausschlusskriterien als nachhaltig eingestuft werden. Die 

Vermögensgegenstände des Fonds werden je nach Marktsituation flexibel angelegt, was zu einem 

jederzeitigen Wechsel von Anlageschwerpunkten führen kann. Bei der Entscheidung über den Erwerb 

von Vermögensgegenständen werden wirtschaftliche und nachhaltige Aspekte gleichgewichtet. 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für 

die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 

ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Verbindliche Elemente der nachhaltigen Anlagestrategie, die zur Erreichung der 

ökologischen und sozialen Merkmale herangezogen werden, sind die für den Fonds 

festgelegten Ausschlusskriterien sowie die gewichteten Mindestquoten in Portfolio, 

welche in den Abschnitten „Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt 

verfolgt?“ sowie „Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“ näher beschrieben werden. Die 

Ausschlusskriterien sind dabei wie folgt definiert: 

Unternehmen: 

• Rüstungsgüter >10%1 (geächtete Waffen >0%)² 
• Tabakproduktion >5% 
• Kohle >30%1 
• Schwere Verstöße gegen UN Global Compact (ohne positive Perspektive): 

• Schutz der internationalen Menschenrechte 
• Keine Mitschuld an Menschenrechtsverletzungen 
• Wahrung der Vereinigungsfreiheit und des Rechts auf 

Kollektivverhandlungen 
• Beseitigung von Zwangsarbeit 
• Abschaffung der Kinderarbeit 
• Beseitigung von Diskriminierung bei Anstellung und Erwerbstätigkeit 
• Vorsorgeprinzip im Umgang mit Umweltproblemen 
• Förderung größeren Umweltbewusstseins 
• Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien 
• Eintreten gegen alle Arten von Korruption 

Staatsemittenten: 

• Schwerwiegende Verstöße gegen Demokratie- und Menschenrechte3  

1 Umsatz aus Herstellung und/oder Vertrieb.  
2 Waffen nach dem Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der 

Herstellung und der Weitergabe von Antipersonenminen und über deren Vernichtung 

(„Ottawa-Konvention“), dem Übereinkommen über das Verbot von Streumunition (“Oslo-

Konvention“) sowie B- und C-Waffen nach den jeweiligen UN-Konventionen (UN BWC und 

UN CWC). 
3 Auf Grundlage der Einstufung als „not free“ nach dem Freedom House Index 

(https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores) oder gleichwertiger ESG-

Ratings (extern bzw. intern) 

 

 

 Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung 

dieser Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen 

reduziert? 

Der Umfang der von der Anwendung dieser Anlagestrategie betrachteten 

Investitionen wird um einen Mindestsatz nicht reduziert. 
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Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?  

Die in der nachhaltigen Anlagestrategie erworbenen Investmentanteile werden in nachstehender 

Grafik in verschiedene Kategorien unterteilt. Der jeweilige Anteil am Gesamtportfolio wird in 

Prozent dargestellt. 

Mit „Investitionen“ werden alle im Rahmen der nachhaltigen Anlagestrategie erworbenen 

Investmentanteile abzüglich deren aufgenommenen Kredite und sonstigen Verbindlichkeiten 

erfasst. 

Die Kategorie „#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale“ umfasst diejenigen 

Vermögensgegenstände, die im Rahmen der nachhaltigen Anlagestrategie zur Erreichung der 

beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt werden. 

Die Kategorie „#2 Andere Investitionen“ umfasst z. B. Derivate, Bankguthaben oder 

Finanzinstrumente, für die nicht genügend Daten vorliegen, um sie für die nachhaltigen 

Anlagestrategien bewerten zu können. 

Die Kategorie „#1A Nachhaltige Investitionen“ umfasst nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 

Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung am Gesamtportfolio. Dies beinhaltet Investitionen, mit denen 

„Sonstige Umweltziele“ und soziale Ziele („Soziales“) angestrebt werden können. 

 

Die Kategorie „#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale“ umfasst Investitionen, die zwar auf 

ökologische und soziale Merkmale ausgerichtet sind, sich aber nicht als nachhaltige Investition 

qualifizieren. 

 

 

 

 

 

  

 

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 

Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?  

Beim Erwerb von Investmentanteilen wird vorausgesetzt, dass die 

Kapitalverwaltungsgesellschaft für den jeweiligen Investmentfonds die Verfahrensweisen 

einer guten Unternehmensführung bei ihren Investitionsentscheidungen anwenden. Um 

diese zu gewährleisten, werden Ausschlusskriterien festgelegt, die sich an den zehn Prinzipien 

des Global Compact der Vereinten Nationen orientieren. 

Die zehn Prinzipien des Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit 

Menschenrechten, Arbeitsrechten, Korruption und Umweltverstößen. So sollen Unternehmen 

den Schutz der internationalen Menschenrechte achten und sicherstellen, dass sie sich nicht 

an Menschenrechtsverletzungen mitschuldig machen. Sie sollen für die Abschaffung von 

Kinderarbeit und die Beseitigung aller Formen von Zwangsarbeit sowie die Beseitigung von 

Diskriminierung bei Anstellung und Erwerbstätigkeit eintreten. Sie sollen die Entwicklung und 

Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen, das Umweltbewusstsein 

fördern und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen. Sie sollen gegen 

alle Arten der Korruption, einschließlich Erpressung und Bestechung, eintreten. 

Die Verfahrensweisen werden über die Einhaltung der Standards des Verbändekonzeptes 

geprüft und soll von allen investierten Fonds eingehalten werden. 

 

Die Verfahrensweisen 

einer guten Unterneh- 

mensführung umfas- 

sen solide Manage- 

mentstrukturen, die 

Beziehungen zu den 

Arbeitnehmern, die 

Vergütung von 

Mitarbeitern sowie die 

Einhaltung der 

Steuervorschriften. 

Die Vermögensallo- 

kation gibt den jeweiligen 

Anteil der Investitionen in 

bestimmte 

Vermögenswerte an. 

Taxonomie-konforme 

Tätigkeiten, ausgedrückt 

durch den Anteil der: 

- Umsatzerlöse, die den 
Anteil der Einnahmen aus 
umweltfreundlichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, in die 
investiert wird, 
widerspiegeln 

- Investitionsausgaben 
(CapEx), die die um- 
weltfreundlichen In- 
vestitionen der Unter- 
nehmen, in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den Übergang zu 

einer grünen Wirtschaft 

- Betriebsausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreundlichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, in die 
investiert wird, 
widerspiegeln. 

 



 

Seite 15 

 

 

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel 

mit der EU-Taxonomie konform?  

Im Rahmen der nachhaltigen Anlagestrategie werden auch nachhaltige Investitionen angestrebt. 

Die angestrebten nachhaltigen Investitionen können potenziell auch solche sein, die als Investitionen in 

ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne des Artikel 3 der Taxonomie-Verordnung zur 

Erreichung der Umweltziele gemäß Artikel 9 Taxonomie-Verordnung beitragen könnten. 

Derzeit ist es der Bank nicht möglich, aussagekräftige, aktuelle und überprüfbare Daten zu erheben, die es 

ermöglichen würden, zu bestimmen, ob es sich bei den Investitionen um Investitionen in ökologisch 

nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung handelt. 

Eine Beschreibung, wie und in welchem Umfang die in der nachhaltigen Anlagestrategie enthaltenen Fonds 

solche in Wirtschaftstätigkeiten sind, die ökologisch nachhaltig im Sinne des Artikel 3 der Taxonomie-

Verordnung sind, kann daher derzeit nicht erfolgen. 

Somit kann ein Mindestanteil taxonomiekonformer Investitionen derzeit nicht ausgewiesen werden. 

Im Rahmen der nachhaltigen Anlagestrategie darf auch in Staatsanleihen investiert werden. Es gibt bisher 

keine anerkannte Methode, um den Anteil der taxonomiekonformen Aktivitäten bei Investitionen in 

Staatsanleihen zu ermitteln. 

 

 

 

 Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt 
beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht? 

Die ökologischen und sozialen Merkmale der Portfolien werden nicht durch den Einsatz von 

Derivaten erreicht. 

 

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des 
Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale 
getätigt wurden. 

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf 

ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen 

eingestuft werden. 

 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 

folgende Unterkategorien: 

 

Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit 
ökologischen oder sozialen Zielen. 

Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, 
die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige 
Investitionen eingestuft werden. 

#1A Nachhaltige 
Investitionen 

         ≥ 3 % 

Sonstige 

Umweltziele 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

≥ 80 % 

 
#1B Andere 

ökologische oder 
soziale Merkmale 

Soziales 

Investitionen 

      100 % 
#2 Andere 

Investitionen 
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Ermöglichende 

Tätigkeiten wirken 

unmittelbar 

ermöglichend 

darauf hin, dass 

andere Tätigkeiten 

einen wesentlichen 

Beitrag zu den 

Umweltzielen 

leisten. 

 

Übergangstätigkeiten 

sind Tätigkeiten, für 

die es noch keine 

CO2- armen 

Alternativen gibt und 

die unter anderem 

Treibhausgasemission

swerte aufweisen, die 

den besten 

Leistungen 

entsprechen. 

Da der Umfang der Investitionen in Staatsanleihen in der nachhaltigen Anlagestrategie Veränderungen 

unterliegt, ist es auch nicht möglich, einen Mindestprozentsatz für taxonomiekonforme Investitionen ohne 

Staatanleihen auszuweisen. 

Eine Beschreibung, wie und in welchem Umfang die in der nachhaltigen Anlagestrategie enthaltenen Fonds 

solche im Sinne des Artikel 3 der Taxonomie-Verordnung sind, kann derzeit nicht erfolgen. 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im 
Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

☐ Ja: 

☐ In fossiles Gas         ☐ In Kernenergie 

☒ Nein 

 

 

 

  

 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 

ermöglichende Tätigkeiten?  

Eine Angabe, wie und in welchem Umfang die in der nachhaltigen Anlagestrategie enthaltenen Fonds 

solche in Wirtschaftstätigkeiten sind, die zu den Anteilen der in Artikel 16 beziehungsweise Artikel 10 

Absatz 2 der Taxonomie-Verordnung genannten ermöglichenden Tätigkeiten und der 

Übergangstätigkeiten zählen, kann aus den zuvor genannten Gründen ebenfalls nicht vorgenommen 

werden. 

Der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten beträgt 

derzeit 0 Prozent. 

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der Investitionen zu 

sehen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der 

Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in 

Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite 

Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die 

keine Staatsanleihen umfassen. 

  

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle 

Risikopositionen gegenüber Staaten. 

0%

100%

1. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen einschließlich 

Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere Investitionen

0%

100%

22. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen ohne Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere Investitionen
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Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 

Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?  

Durch nachhaltige Investitionen im Sinne des Artikel 2 Ziffer 17 Offenlegungsverordnung 

wird das Ziel verfolgt, einen positiven Beitrag zu den SDGs zu leisten. Da diese Ziele sowohl 

ökologische als auch soziale Ziele umfassen, ist die Festlegung von spezifischen 

Mindestanteilen für jeweils ökologische und soziale Investitionen im Einzelnen nicht 

möglich. 

Der Gesamtanteil nachhaltiger Investitionen bezogen auf Umwelt- und Sozialziele ist dem 

Abschnitt „Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?“ zu 

entnehmen. 

 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?  

Eine Trennung zwischen ökologischen und sozialen Zielen ist bei der Bewertung nachhaltiger 

Investitionen, wie zuvor erläutert, nicht möglich. Der Gesamtanteil nachhaltiger 

Investitionen bezogen auf Umwelt- und Sozialziele ist dem Abschnitt „Welche 

Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?“ zu entnehmen. 

 

 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 

Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder 

sozialen Mindestschutz? 

Im Rahmen der nachhaltigen Anlagestrategie wird auch in Fonds investiert, die 

Vermögensgegenstände zu Investitions- und Absicherungszwecken erwerben, die nicht zu 

ökologischen oder sozialen Merkmalen beitragen. Einige der Investitionen der nachhaltigen 

Strategien der Kurpfalz Vermögensverwaltung sind nicht auf ökologische oder soziale 

Merkmale ausgerichtet, sondern werden zum Zweck der Absicherung und der 

Risikostreuung des gesamten Portfolios abgeschlossen. Es handelt sich hierbei um vor allem 

um Fonds zu Diversifizierungszwecken und Fonds, für die keine Daten vorliegen. 

Beim Erwerb dieser Vermögensgegenstände ist der ökologischer oder sozialer 

Mindestschutz auf die Einhaltung der Ausschlüsse, wie in „Welche Anlagestrategie wird mit 

diesem Finanzprodukt verfolgt?“ beschrieben sowie die Berücksichtigung anerkannter 

Branchenstandards, wie in „Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der 

Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 

Finanzprodukt beworben werden, herangezogen?“ beschrieben. 

 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen 

finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:  

https://kurpfalz-vermoegensverwaltung.de/ 

sind nachhaltige 

Investitionen mit 

einem Umweltziel, die 

die Kriterien für 

ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten 

gemäß der EU- 

Taxonomie nicht 

berücksichtigen. 
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Version Datum betroffene Abschnitte Erläuterung 
 

5 01.10.2024 „I. Unsere Nachhaltigkeitsstrategie“ 
 
 
 
„II. Unsere Strategie zur 
Berücksichtigung von 
Nachhaltigkeitsrisiken“  
 
 
 
 
 
„III. Nachhaltigkeitsfaktoren 
Information zur Berücksichtigung 
der wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß 
Artikel 7 OffenlegungsVO“ 
 
„VI.  Unsere nachhaltigen Produkte“ 
 
Anhang II 
 
 
 
Anhang III 

Ergänzung bzw. Klarstellung, dass sich 
die Ausführungen im speziellen auf die 
nachhaltigen Strategien bezieht 
 
Streichung eines Abschnittes im Punkt „2 
Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken 
auf Produktebene b) Unsere 
Anlagestrategien“, da er sich nicht auf 
Anlagestrategien nach Artikel 8 der 
Offenlegungsverordnung bezieht Sowie 
redaktionelle Anpassung 
 
Herausnahme des Verweises auf Anhang 
III und redaktionelle Korrektur  
 
 
 
 
 
Herausnahme 
 
Anpassung aufgrund gesetzlicher 
Konkretisierung und redaktionelle 
Änderungen 
 
Herausnahme 

4 12.06.2023 „II. Unsere Strategie zur 
Berücksichtigung von 
Nachhaltigkeitsrisiken“ und „VI. 
Unsere nachhaltigen Produkte“ 
 
 
 
 
 
Anhang II 

Für MeinInvest und die nachhaltigen 
Strategien wurde eine separate 
„Information über den Umgang mit 
Nachhaltigkeitsrisiken und den 
wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 
auf Nachhaltigkeitsfaktoren in der 
Finanzportfolioverwaltung gemäß 
Offenlegungsverordnung“ erstellt.  
 
Ergänzung einer Frage gemäß neuer 
Anforderung. 

3 30.12.2022 
 

Anhang II & Anhang III 
 
Unsere Strategie zur 
Berücksichtigung von 
Nachhaltigkeitsrisiken 
 
Nachhaltigkeitsfaktoren 
Information zur Berücksichtigung 
der wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß 
Artikel 7 OffenlegungsVO 

Inkrafttreten neuer Anforderungen an die 
Offenlegung 
 

2 02.08.2022 
 

2.) Anhang zu 
Mindestausschlüssen 

 
 
 
 
2.) Unsere nachhaltigen Produkte 

2.) Der in Bezug genommene 
Branchenstandard wurde angepasst. 
Daneben wurden Änderungen an der 
Berücksichtigung der 
Nachhaltigkeitsrisiken vorgenommen.  

 

Änderungshistorie: 
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 2.) Ergänzung Link für 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
unter „VI. Unsere nachhaltigen Produkte“. 
 

1 10.03.2021 
 

Erstveröffentlichung / 

Änderungshistorie: 

 


